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Sondernutzungserlaubnis 

Sondernutzungserlaubnis gemäß § 18 Straßen- und Wegegesetz NRW; 

Befreiung von § 4 (1) der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhal-

tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Emsdetten vom 

02.02.2000. 

 

 
Den Parteien, Wählergruppen und sonstigen politischen Vereinigungen, die zur Bundes-
tagswahl am 24. September 2017 zugelassen sind, ist das Aufstellen von Plakatständern 
und das Anbringen von Plakatträgern auf den Ortsdurchfahrten und auf den Gemeindestra-
ßen sowie deren Zubehör und an Laternen zu Zwecken der Wahlwerbung in der Zeit von 5 
Wochen vor bis 1 Woche nach der Bundestagswahl unter den folgenden Maßgaben erlaubt: 
 

� Das Lichtraumprofil der Straße ist freizuhalten, d.h., 
- über Fahrbahnen ist eine Mindesthöhe von 4,50 m 
- über Radwegen ist eine Mindesthöhe von 2,50 m 

- über Gehwegen ist eine Mindesthöhe von 2,20 m 
- vor Fahrbahnen ist ein seitlicher Abstand von mind. 0,50 m 
- von Rad- und Gehwegen ist ggf. ein seitlicher Abstand von mind. 0,30 m  

einzuhalten. 
 

� Im Bereich von Kreuzungen und Einmündungen ist ein Umkreis von 10,00 m von plaka-
tiver Wahlwerbung freizuhalten. 

 

� Die Plakatträger sind so zu befestigen, dass das Lichtraumprofil nicht durch Einwirkun-
gen äußerer Einflüsse (z.B. Sturm, Regen etc.) eingeschränkt werden kann. 

 

� Es dürfen max. 2 Plakatträger an einer Befestigungsmöglichkeit angebracht werden. 
 

� Fahrbahnen und Radwege sind von Plakatträgern freizuhalten. 
 

� Plakatständer dürfen auf Gehwegen nur aufgestellt werden, wenn die Restbreite des 
Gehweges mind. 1,50 m beträgt. 

 

� Plakatständer müssen bei Dunkelheit beleuchtet sein, z.B. Straßenlaternen. 
 

� Plakate auf Plakatträgern sollen nicht größer als 0,5 m² sein. 
 
Ausgenommen von der vorstehenden Erlaubnis und Befreiung sind folgende Bereiche: 
 
Frauenstraße, Am Brink, Kirchstraße (Teilstück von der Rheiner Straße bis Sandufer), 
Rheiner Straße (Teilstück von der Bahnhofstraße bis Emsstraße). 
 
Sofern Belange des Straßenbaues oder Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder der verfassungsrechtliche Grundsatz der abgestuften Chancengleichheit dies erfor-
dern, kann die Erlaubnis und Befreiung ganz oder teilweise eingeschränkt und widerrufen 
oder mit zusätzlichen Auflagen versehen werden. 
 
 
Emsdetten, den 02. August 2017 
 
Stadt Emsdetten      
Der Bürgermeister      
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
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